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1 ERLÄUTERUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON HACCP-STUDIEN

1.1 EINLEITUNG

In Ergänzung zum „VdZ-Konzept zur
Qualität und Produktsicherheit für Futter-
mittel aus der Zuckerrübenverarbeitung“
[1], [s. a. 2] haben sich die Unternehmen
der deutschen Zuckerindustrie – wie be-
reits 1996 und 1997 im Lebensmittel-
bereich [3], [4] – im Rahmen der ab 2006
greifenden Verordnung (EG) Nr.
183/2005 über Futtermittelhygiene [5] auf
gemeinsame Grundsätze eines HACCP-
Systems für Futtermittel aus der Zucker-
rübenverarbeitung verständigt.

Dies ist in der vorliegenden Broschüre
dokumentiert.

Da die Umsetzung des HACCP-Konzep-
tes grundsätzlich nur "Vor-Ort" erfolgen
kann, nimmt die Zuckerindustrie aufgrund
der Besonderheiten des Prozesses der
Herstellung von Futtermitteln aus der Zu-
ckerrübenverarbeitung eine gemeinsame
ldentifikation und Beurteilung potentieller
Gefahren vor – soweit dies möglich ist.

Das Vorgehen und die Expertisen sind in
dieser Abhandlung, die jeweils Teil der
unternehmensspezifischen HACCP-Do-
kumentation ist, niedergelegt.

Die entsprechenden HACCP-Konzepte
für Futtermittel sind bei den Unterneh-
men der deutschen Zuckerindustrie Be-
standteil verschiedener Qualitätssiche-
rungssysteme wie z. B. DIN EN ISO
9001:2000, QS (Qualität und Sicherheit
GmbH) sowie GMP-13 (niederländischer
Marktverband Tierfutter, PDV).

1.2 HACCP-STUDIE

1.2.1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich für die nachfolgen-
den HACCP-Studien erstreckt sich auf
die Herstellung und Lagerung von Futter-
mitteln aus der Zuckerrübenverarbeitung.

Die Anforderungen für den landwirt-
schaftlichen Transport von Zuckerrüben
und Futtermitteln aus Rüben sind in ei-
nem Transportmerkblatt des VdZ [6] nie-
dergelegt.

1.2.2 HACCP-Team

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
"HACCP-Konzept für Futtermittel" im VdZ
repräsentieren diejenigen Unterneh-
mensbereiche, die empfohlenermaßen in
die Beurteilung der zur Diskussion ste-
henden Fragestellungen bei der Einfüh-
rung von HACCP-Systemen für Futter-
mittel aus der Zuckerrübenverarbeitung
einbezogen werden sollen: Produktion,
Qualitätssicherung, Forschung und Ent-
wicklung sowie Futtermittelrecht.

1.2.3 Kenntnis der Materie

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
"HACCP-Konzept für Futtermittel" verfü-
gen über Kenntnisse zum HACCP-Kon-
zept.
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1.2.4 Ermittlung möglicher Gefah-
ren

Zur Entwicklung eines HACCP-Systems 
wurde eine Gefahrenanalyse durchge-
führt, die auf den nachfolgenden Grund-
sätzen des Codex Alimentarius [7] be-
ruht: 

Grundsatz 1:  Ermittlung von Gefahren; 

Grundsatz 2: Bestimmung der kritischen 
Kontrollpunkte; 

Grundsatz 3: Festlegung von Grenzwer-
ten für diese kritischen Kontrollpunkte; 

Grundsatz 4:  Festlegung und Durchfüh-
rung effizienter Verfahren zur Überwa-
chung der kritischen Kontrollpunkte; 

Grundsatz 5:  Festlegung von Korrektur-
maßnahmen, falls ein kritischer Kontroll-
punkt nicht beherrscht wird; 

Grundsatz 6: Festlegung von Verifizie-
rungsverfahren, um zu bestätigen, dass 
das HACCP-System wirksam funktio-
niert;

Grundsatz 7:  Erstellung einer Doku-
mentation über alle mit diesen Grundsät-
zen und ihrer Anwendung verbundenen 
Verfahren und Aufzeichnungen. 

lm Ergebnis wurden die folgenden poten-
tiellen Gefahren biologischer, chemischer 
und physikalischer Art identifiziert, die ei-
ner Gefahrenanalyse zu unterziehen 
sind: 
� Pflanzenschutzmittel, 
� Schwermetalle und Fluor, 
� PCB und Dioxine, 
� Pathogene Mikroorganismen und My-

kotoxine, 
� Technische Hilfsstoffe, 
� Fremdkörper. 

Die Herstellungsprozesse verlaufen seit 
ihrer Entwicklung vor 150 Jahren nach 
demselben, technisch weiterentwickelten 
Verfahren, so dass die Prozessschritte in 
allen Werken der deutschen Zuckerin-
dustrie vergleichbar sind und zu ver-
gleichbaren Produkten führen. 

Aus diesem Grunde liegt über die jeweili-
gen Produkte und den Herstellungspro-
zess eine Vielzahl von Daten vor, die 
eine gemeinsame und fundierte Beurtei-
lung potentieller Gefahren im Hinblick auf 
das HACCP-Konzept zulassen. 

Die Hauptprozessschritte der Herstellung 
von Schnitzeln sind je nach Art des End-
produktes Extraktion, Pressen, Trock-
nung und Pelletierung. 

Der Gewinnung von Melasse liegt der 
Zuckergewinnungsprozess mit den vier 
Hauptprozessschritten Saftgewinnung, 
Saftreinigung, Safteindickung und Kris-
tallisation zugrunde. 

Neben den Kenntnissen und Erfahrun-
gen der Praxis fließen auch die Ergebnis-
se aus der wissenschaftlichen Arbeit der 
letzten Jahrzehnte in die Beurteilung ein. 

1.2.5 Beurteilung der potentiellen 
Gefahren 

Die Arbeitsgruppe "HACCP-Konzept für 
Futtermittel" kommt zu dem Schluss, 
dass die vorgeschilderte Situation es zu-
lässt, dass eine Beurteilung der genann-
ten potentiellen Gefahren grundsätzlich 
für die deutsche Zuckerindustrie in vielen 
Bereichen einheitlich erfolgen kann. 
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Dies stößt da an Grenzen, wo örtliche
Vorgaben und Gegebenheiten – bei-
spielsweise bezüglich des Risikos einer
Kontamination mit Fremdkörpern – zu
unterschiedlich sein können, um eine ein-
heitliche Beurteilung zu ermöglichen.

Ebenso muss die Risikobewertung be-
züglich der Verwendung von technischen
Hilfsstoffen in den Einzelunternehmen
erfolgen, da hier unternehmensspezifi-
sches Know-how betroffen ist.
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2 EXPERTISEN IM RAHMEN DES HYGIENEKONZEPTES DER ZUCKERINDUSTRIE

Der Ausschuss für Schnitzel und Me-
lasse des Vereins der Zuckerindustrie hat 
im Jahr 2002 beschlossen, auf Ver-
bandsebene zu beurteilen, inwiefern aus 
Pflanzenschutzmitteln, Schwermetallen 
und Fluor, PCB und Dioxinen sowie aus 
pathogenen Mikroorganismen und Myko-
toxinen eine Gefährdung für die Gesund-
heit von Mensch und Tier resultieren 
kann.  

Diese Beurteilung soll die Basis für die 
Unternehmen der Zuckerindustrie sein, 
um zu entscheiden, inwieweit diese po-
tentiellen Gefahren der Lenkung im Sin-
ne des HACCP-Systems bedürfen. 
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2.1 BEWERTUNG DER RELEVANZ VON PFLANZENSCHUTZMITTELN FÜR DIE
PRODUKTSICHERHEIT VON FUTTERMITTELN AUS DER ZUCKERRÜBEN-
VERARBEITUNG

2.1.1 Einleitung

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im
Zuckerrübenanbau gehört zu einer Reihe
ackerbaulicher Maßnahmen, die zur Er-
tragssicherung beitragen. In dieser Ex-
pertise soll geprüft und bewertet werden,
ob die Verwendung dieser Mittel Rele-
vanz für die Produktsicherheit der er-
zeugten Futtermittel haben kann bzw. ob
sich daraus Risiken für die Gesundheit
von Mensch und Tier ergeben könnten.

2.1.2 Definitionen

Pflanzenschutzmittel sind Stoffe, die
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor
Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen oder
Krankheiten schützen sollen. Auch
Stoffe, die Pflanzen abtöten, das Wachs-
tum regulieren oder die Keimung hem-
men, gelten als Pflanzenschutzmittel.
Nicht-landwirtschaftliche Schädlingsbe-
kämpfungsmittel sind als Biozidprodukte
separat geregelt.

2.1.3 Rechtliche Grundlagen

Die Zulassung und Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln wird durch das
Pflanzenschutzgesetz und zugehörige
Rechtsverordnungen geregelt [8 – 11].

Informationen über zugelassene Pflan-
zenschutzmittel gibt das Pflanzenschutz-
mittelverzeichnis, welches von den dafür
zuständigen Stellen, der Biologischen
Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft (BBA) sowie dem Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) und dem Um-
weltbundesamt (UBA) erstellt und vom

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
(BVL) herausgegeben wird [12], [13].

Zur Information der Rübenanbauer gibt
das Institut für Zuckerrübenforschung an
der Universität Göttingen (IFZ) jährlich
eine Liste mit den für Zuckerrüben zuläs-
sigen Pflanzenschutzmitteln heraus, um
den Anbauern diesbezüglich eine Unter-
stützung zu geben und die Anwendung
unzulässiger Mittel zu vermeiden [14],
s. a. [15].

Der Zulassung von Pflanzenschutz-
mitteln gehen umfangreiche Vorunter-
suchungen voraus, die insbesondere die
Erfordernisse des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes unter Berücksichtigung
der Verzehrsgewohnheiten betreffen.
Zentrale Grundlage ist dabei die toxiko-
logische Bewertung eines Wirkstoffes,
die in der Bundesrepublik Deutschland
durch das BfR durchgeführt wird.

In der Regel wird aus zahlreichen experi-
mentellen Untersuchungen an Tieren
und ggf. Beobachtungen am Menschen
ein Schwellenwert ohne beobachtete
schädliche Wirkung für den empfindlich-
sten toxikologischen Parameter festge-
setzt (No Observed Adverse Effect Level
(NOAEL) in mg/kg Körpergewicht des
Versuchstieres).

Zur Übertragung auf den Menschen und
Ableitung einer "duldbaren täglichen Auf-
nahme" (ADI-Wert) wird dieser Wert
durch einen Sicherheitsdivisor – in der
Regel 100 – dividiert.
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Unter Zugrundelegung der durchschnittli-
chen Verzehrsmengen von Nahrungsmit-
teln pflanzlichen Ursprungs lassen sich 
hieraus für Rückstände maximal tolerable 
Gehalte errechnen. Die Festlegungen für 
die Anwendung, für Wartezeiten zwi-
schen letztmaliger Anwendung und Ern-
te, sowie von europäischen und nationa-
len Rückstandshöchstmengen berück-
sichtigen [16], [17], dass in Summe die 
duldbaren Aufnahmemengen nicht über-
schritten werden. 

Rückstands-Höchstmengen sind für den 
agrarischen Rohstoff Zuckerrüben fest-
gelegt [16], [17]. 

Parallel zu Rückstands-Höchstmengen 
für Lebensmittel sind mittlerweile im We-
sentlichen konsistente Höchstmengen für 
Pflanzenschutzmittel in Futtermitteln all-
gemein festgelegt [18], [19]. Futtermittel 
aus Rüben werden dabei nicht explizit 
genannt, sondern für sie gelten – wenn 
überhaupt – Höchstwerte für pflanzliche 
Futtermittel allgemein. 

2.1.4 Bewertungskriterien 

Grundsätzlich stellt das Zuckerunterneh-
men mit den Landwirten über die Bran-
chen-Vereinbarungen, die Bestandteil 
der Lieferverträge sind, sicher, dass der 
Zuckerrübenanbau unter Berücksichti-
gung der geltenden rechtlichen Bestim-
mungen sowie der Guten Landwirtschaft-
lichen Praxis (GLP) erfolgt. 

Hierunter ist auch die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zu verstehen. Dies 

beinhaltet, dass nur zulässige Pflanzen-
schutzmittel unter definierten Anwen-
dungs- und Dokumentationsbedingungen 
eingesetzt werden dürfen. 

Es ist davon auszugehen, dass unter 
diesen Voraussetzungen keine bedenkli-
chen Rückstandsmengen aus Pflanzen-
schutzmitteln resultieren. 

Rückstandsuntersuchungen an Rüben 
wurden durchgeführt und veröffentlicht 
[20 – 23]. Rückstände waren entweder 
nicht nachweisbar oder lagen deutlich 
unter den vorgeschriebenen Grenzwer-
ten. Ein signifikanter Eintrag über Rüben 
kann daher ausgeschlossen werden. 

2.1.5 Analysedaten 

Zusätzlich zu den bereits oben beschrie-
benen veröffentlichten Analysedaten füh-
ren die Unternehmen der Zuckerindustrie 
seit einigen Jahren gezielt zu den ver-
wendeten Pflanzenschutzmitteln ein Mo-
nitoring bei Futtermitteln (Press-, und 
Trocken-, sowie Melasseschnitzel und 
Melasse) durch. Diese Untersuchungen 
werden von externen, darauf spezialisier-
ten akkreditierten Laboratorien durchge-
führt. 

In sämtlichen Untersuchungen lagen et-
waige Rückstandsgehalte bisher durch-
weg unter der Nachweisgrenze bezie-
hungsweise unter Grenzwerten für Le-
bens- oder Futtermittel (s. a. [1]). Damit 
wurden die veröffentlichten früheren Un-
tersuchungen bestätigt. 
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2.1.6 Fazit

Über Vereinbarungen mit den Landwirten
stellen die Unternehmen der Zuckerin-
dustrie sicher, dass Pflanzenschutzmittel
nur unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften angewandt werden. Mit Hilfe
von Listen und individueller Beratung
wird den Anbauern weitere Hilfestellung
gegeben. Jeder Pflanzenschutzmittelein-
satz wird dokumentiert. Durch diese
landwirtschaftliche Praxis wird sicherge-

stellt, dass keine unzulässigen Pflanzen-
schutzmittelrückstände in die Produkte
der Zuckerrübenverarbeitung einge-
bracht werden. Damit wird eine Ge-
fährdung für Mensch oder Tier ausge-
schlossen.

Die durchgeführten Monitoring-Untersu-
chungen mit modernen Screening-Ver-
fahren für Pflanzenschutzmittel bestäti-
gen, dass die Futtermittel nicht mit Rück-
ständen belastet sind.
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2.2 BEWERTUNG DER RELEVANZ VON SCHWERMETALLEN UND FLUOR FÜR DIE 
PRODUKTSICHERHEIT VON FUTTERMITTELN AUS DER ZUCKERRÜBENVERAR-
BEITUNG

 2.2.1 Einleitung 

Agrarischer Rohstoff für die erzeugten 
Futtermittel sind Zuckerrüben. Während 
ihres Wachstums nehmen diese minera-
lische Stoffe aus dem Ackerboden auf. 
Zu diesen Stoffen, die zum größten Teil 
von der Pflanze als Nährstoffe benötigt 
werden, zählen auch Schwermetalle, die 
in höheren Konzentrationen schädlich 
wirken können.  

Während der Rübenverarbeitung werden 
darüber hinaus Hilfsstoffe mineralischen 
Ursprungs, aber auch chemisch syntheti-
sche Stoffe verwendet, die sowohl 
Schwermetalle als auch Fluor enthalten 
können. Die Trocknung der Press-Schnit-
zel erfolgt entweder mit Verdampfungs-
trocknern oder vielfach in Hochtempe-
raturtrocknern durch direkte thermische 
Behandlung mit Verbrennungsgasen, 
durch die ggf. ein weiterer Eintrag von 
Schwermetallen erfolgen könnte. 

Ziel dieser Ausarbeitung ist eine Be-
standsaufnahme und Bewertung, ob 
durch den Rohstoff oder im Verarbei-
tungsprozess unerwünschte Stoffe 
(Schwermetalle, Fluor) in die Futtermittel 
eingetragen werden, so dass damit die 
Gesundheit von Tier und Mensch ge-
schädigt werden könnte. 

2.2.2 Definitionen 

Unter Schwermetallen versteht man 
eine umfangreiche Gruppe von Metallen 
mit einer typischen Dichte größer 3,5 bis 
5 g/cm3. Namentlich genannt seien Blei, 
Cadmium, Chrom, Cobalt, Eisen, Gold, 
Kupfer, Mangan, Molybdän, Nickel, 
Quecksilber, Selen, Silber, Vanadium, 
Zink und Zinn. Auch das Halbmetall Ar-
sen ist wegen seiner toxikologischen Ei-
genschaften in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung.  

Von diesen Metallen sind die meisten für 
den pflanzlichen, tierischen und mensch-
lichen Stoffwechsel essentielle Spuren-
elemente. In höheren Dosen können sie 
hingegen toxisch wirken. Aus toxikologi-
scher Sicht spielen insbesondere Arsen, 
Blei, Cadmium und Quecksilber eine 
Rolle [24], [25]. 

Fluor ist das leichteste Element der 
Gruppe der Halogene. Es kommt in Form 
seiner Salze in zahlreichen Mineralien 
vor, beispielsweise auch im Gips, der in 
der Zuckerindustrie als Presshilfsmittel 
bei der mechanischen Schnitzelentwäs-
serung eingesetzt wird. Fluor ist, ähnlich 
wie viele Schwermetalle, einerseits ein 
für eine gesunde Ernährung unentbehrli-
ches Spurenelement, andererseits in hö-
heren Dosen auch toxisch. 
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2.2.3 Rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuch (LFGB) soll sichergestellt
werden, dass durch Futtermittel die Ge-
sundheit von Tieren nicht beeinträchtigt
wird und die von Nutztieren gewonnenen
Erzeugnisse den an sie gestellten quali-
tativen Anforderungen, auch im Hinblick
auf ihre Unbedenklichkeit für die
menschliche Gesundheit, entsprechen
[26].

„Unerwünschte Stoffe“ werden nach § 3
LFGB als Stoffe definiert, die in oder auf
Futtermitteln enthalten sind und zum ei-
nen die Gesundheit von Tieren, zum an-
deren als Rückstände die Qualität der
Lebensmittel tierischer Herkunft hinsicht-
lich der Unbedenklichkeit für die mensch-
liche Gesundheit, nachteilig beeinflus-
sen.

Für die genannten Metalle sind nur für
Arsen Blei, Cadmium und Quecksilber in
Einzelfuttermitteln Grenzwerte gesetzlich
geregelt (§ 23 und Anlage 5 Futtermittel-
verordnung [19]).

Außer für Schwermetalle ist zur Vermei-
dung gesundheitlicher Beeinträchtigun-
gen von Tieren auch ein Grenzwert für
Fluor festgelegt [19].

2.2.4 Bewertungskriterien

Die Bewertung der Relevanz der ge-
nannten Umweltkontaminanten für die
Sicherheit der erzeugten Futtermittel er-
folgte auf Basis von Analysenergebnis-
sen. Bei dieser Betrachtung kann aus-
gehend von den Endprodukten die Sum-
me der aus den oben erläuterten potenti-
ellen Gesamteintragsquellen resultieren-
den Gefährdung beurteilt werden.

2.2.5 Analysedaten

Die durchgeführten Rückstandsbestim-
mungen an den verschiedenen Produk-
ten aus den vergangenen 30 Jahren bis
heute zeigen durchgängig, dass vom
Gesetzgeber festgelegte Grenzwerte für
Arsen, Blei, Cadmium, Fluor und Queck-
silber stets unterschritten wurden [27 –
30].

2.2.6 Fazit

Die Daten bestätigen, dass über den
Rohstoff Rübe und daran anhaftende
Bodenpartikel, über verwendete Hilfs-
stoffe sowie über den Verarbeitungspro-
zess einschließlich der Trocknung keine
Einträge an Schwermetallen und Fluor in
den aus Rüben erzeugten Futtermitteln
resultieren, die die Gesundheit von Tier
und Mensch beeinträchtigen könnten.
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2.3 BEWERTUNG DER RELEVANZ VON PCB UND DIOXINEN FÜR DIE PRODUKT-
SICHERHEIT VON FUTTERMITTELN AUS DER ZUCKERRÜBENVERARBEITUNG

2.3.1 Einleitung 

Ziel dieser Ausarbeitung ist eine Be-
standsaufnahme und Bewertung, ob 
durch den Rohstoff oder im Verarbei-
tungsprozess unerwünschte Stoffe wie 
polychlorierte Biphenyle (PCB) oder Di-
oxine in die Futtermittel eingetragen wer-
den, die die Gesundheit der damit gefüt-
terten Tiere und ggf. des Menschen be-
einträchtigen könnten. 

2.3.2 Definitionen 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) der Ver-
bindungsklasse C12H10-m-nClm+n sind prak-
tisch ubiquitär vorkommende Substanzen 
anthropogenen/industriellen Ursprungs 
von hoher Persistenz. Früher wurden sie 
industriell hergestellt; ihre Produktion ist 
mittlerweile verboten.  

Auch Dioxine, wie die Gruppe der Poly-
chlorierten Dibenzo-p-dioxine (PCDD) 
und Polychlorierten Dibenzofurane (PC-
DF) summarisch vereinfachend bezeich-
net wird, zählen zu den polychlorierten 
Verbindungen.  

Dioxine entstehen bei Verbrennungsvor-
gängen aus Kohlenstoffverbindungen 
und organischen oder anorganischen 
Chlorverbindungen. Die Bildung ist in ho-
hem Maße von der Temperatur abhän-
gig. Sie erfolgt am ehesten bei etwa 
300°C und nimmt mit steigender Tempe-
ratur stark ab. Oberhalb von 850°C zer-
fallen Dioxine quantitativ. 

Dioxine gelten als hoch toxisch. Die To-
xizität der unterschiedlichen Congenere 
wird gemäß WHO [31] in Toxizitätsäqui-
valenten (WHO-TEQ) von 2,3,7,8-TCDD 
ausgedrückt [32], [33]. 

2.3.3 Rechtliche Grundlagen 

Der in der EU allgemein festgelegte 
Grenzwert für die Summe an Dioxinen in 
Futtermitteln pflanzlichen Ursprungs be-
trägt 0,75 ng WHO-TEQ/kg [18] [s. a. 
34]. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei 
der Berechnung "sämtliche Werte der 

einzelnen Congenere, die unter der Be-

stimmungsgrenze liegen, gleich der Be-

stimmungsgrenze ..." angesetzt werden, 
(so genanntes „upper-bound-Verfahren“) 
d. h. die tatsächliche Summe der Gehalte 
kann ggf. deutlich unter der errechneten 
liegen. 

2.3.4 Bewertungskriterien 

Die Bewertung der Relevanz der ge-
nannten Umweltkontaminanten für die 
Sicherheit der erzeugten Futtermittel er-
folgte auf Basis von Analysenergebnis-
sen. Ausgehend von den Endprodukten 
kann die aus den oben erläuterten poten-
tiellen Gesamteintragsquellen resultie-
rende Gefährdung beurteilt werden. 
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2.3.5 Analysedaten

Zur Diskussion steht immer wieder die
Frage, ob durch Trocknungsprozesse Di-
oxine oder PCB in Futtermittel eingetra-
gen werden können.

Aus diesem Grunde wurden diesbezüg-
liche Monitoringuntersuchungen an Fut-
termitteln aus unterschiedlichen Zucker-
fabriken veranlasst [35].

Aus den Untersuchungen geht hervor,
dass die genannten Substanzen in sämt-
lichen Produkten allenfalls im Bereich der
Nachweisgrenze oder darunter enthalten
sein könnten. Die errechneten TEQ zei-
gen eindeutig, dass sie für die unter-
suchten Futtermittel deutlich unter dem
gesetzlich festgelegten Grenzwert liegen.

Sie finden sich auch durch den umfas-
senden Bericht des Wissenschaftlichen
Ausschusses der Europäischen Kommis-
sion, SCAN, aus dem Jahr 2000 bestätigt
[36]. Bei der Berechnung wurden Ge-
halte unterhalb der Bestimmungsgrenze
gleich der Bestimmungsgrenze gesetzt,
d. h. sie sind de facto niedriger.

Diese Ergebnisse wurden durch ein Un-
tersuchungsprogramm aller deutschen
Zuckererzeuger seit 1999 jährlich bestä-
tigt. Die analytischen Ergebnisse für ge-
trocknete Futtermittel lagen im gleichen
Minimalbereich wie die Werte für Press-
Schnitzel oder Rübenkleinteile, d. h. Pro-
dukten, die keinem Trocknungsprozess
unterzogen werden [37].

Diese Beobachtung erlaubt den Schluss,
dass durch die Trocknung mit Brennga-
sen keine Erhöhung der ubiquitären
Grundbelastung der Futtermittel mit Dio-
xinen oder PCB verursacht wird.

2.3.6 Fazit

Die Daten bestätigen, dass über Roh-
stoffe, Hilfsstoffe und den Verarbeitungs-
prozess einschließlich der thermischen
Trocknung keine Einträge an Dioxinen
und PCB in den aus Rüben erzeugten
Futtermitteln resultieren, die die Gesund-
heit der damit gefütterten Tiere und letzt-
lich des Menschen beeinträchtigen wür-
den.
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2.4 BEWERTUNG DER RELEVANZ MIKROBIOLOGISCHER ASPEKTE (PATHOGENE 
MIKROORGANISMEN UND MYKOTOXINE) FÜR DIE PRODUKTSICHERHEIT VON 
FUTTERMITTELN AUS DER ZUCKERRÜBENVERARBEITUNG

2.4.1 Einleitung 

Ziel der vorliegenden Expertise ist eine 
Bestandsaufnahme und Bewertung, ob 
etwaig vorhandene Mykotoxine und pa-
thogene Mikroorganismen in Futtermit-
teln aus der Zuckerrübenverarbeitung die 
Gesundheit der damit gefütterten Tiere 
und ggf. des Menschen beeinträchtigen 
können. 

Da Mikroorganismen in der Natur ubi-
quitär vorhanden sind, können sie auch 
bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
wie z. B. der Zuckerrübe und in der an-
haftenden Erde vorkommen. Daher ist 
nicht auszuschließen, dass diese Mikro-
organismen und damit auch von ihnen 
gebildete Stoffwechselprodukte (Myko-
toxine) in den Produktionsprozess gelan-
gen können. 

2.4.2 Definition 

Unter dem Sammelbegriff Mikroorga-

nismen werden Bakterien, Pilze und He-
fen zusammengefasst. Sie sind in Was-
ser, Luft und Boden weit verbreitet. Nur 
eine kleine Anzahl dieser Mikroorganis-
men sind für das Tier bzw. den Men-
schen pathogen. 

Um eine Aussage über den Hygienesta-
tus von Futtermitteln machen zu können, 
werden diese auf das Vorhandensein 
von Salmonellen untersucht. Salmonellen 
sind pathogene Mikroorganismen, die bei 
vermehrtem Auftreten zu Erkrankungen 
der Tiere führen können. Hinsichtlich 

pathogener Bakterien stellten die Auto-
ren PÓZVÁRI [38] und KAMPHUES [39] bei 
der Bewertung des Hygienestatus von 
Futtermitteln fest, dass sich Salmonellen 
weniger in pflanzlichen als viel mehr in 
Eiweißfuttermitteln tierischer Herkunft 
nachweisen lassen. 

Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte 
von Schimmelpilzen, die schädlich für 
Tier und Mensch sein können. Physika-
lisch-chemisch handelt es sich bei diesen 
Substanzen um thermostabile (hitzetole-
rante), meist aromatische Substanzen 
[40]. 

Derzeit sind über 350 Schimmelpilzarten 
bekannt, die Mykotoxine bilden können. 
Die wichtigsten Vertreter finden sich in 
den Gattungen Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium und Alternaria. Die Lagerung 
von Futtermitteln kann bei höheren Tem-
peraturen und hoher Luftfeuchtigkeit be-
sondere Maßnahmen erfordern, da unter 
diesen Bedingungen Lagerpilze gedei-
hen, die als Stoffwechselprodukt Aflato-
xine bilden können [41]. 

2.4.3 Rechtliche Grundlagen 

Nach § 1 LFGB soll bei Futtermitteln u.a. 
der Schutz von Tieren durch Vorbeugung 
gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für 
die tierische Gesundheit sichergestellt 
werden. Außerdem ist die tierische Er-
zeugung durch Futtermittel so zu fördern, 
dass die von Nutztieren gewonnenen Le- 
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bensmittel und sonstigen Produkte den
an sie gestellten qualitativen Anforderun-
gen, auch im Hinblick auf ihre Unbedenk-
lichkeit für die menschliche Gesundheit,
entsprechen [26].

Nach § 23 der Futtermittel-Verordnung
darf der Gehalt an Aflatoxin B1 in Einzel-
futtermitteln den in Anlage 5 festgelegten
Höchstgehalt von 20 µg/kg (bezogen auf
88 % Trockensubstanzgehalt) nicht über-
schreiten [19].

2.4.4 Bewertungskriterien

2.4.4.1 Einflussfaktoren auf die mikro-
biologische Beschaffenheit
Zur Bewertung des mikrobiellen Risikos
müssen die Prozesse und Produkteigen-
schaften betrachtet werden, die Einfluss
auf das Überleben und die Vermehrung
von Mikroorganismen und deren Stoff-
wechselprodukte haben.

Eine wesentliche Möglichkeit zur Beein-
flussung der mikrobiologischen Belas-
tung ist die thermische Behandlung. Bei
vegetativen Mikroorganismen liegt die
Temperatur, die zu einer Abtötung der
Mikroorganismen führt, bei 60°C und hö-
her [3].

Wachstumsbegrenzende Faktoren kön-
nen pH-Werte sowie der aw-Wert (verfüg-
bares freies Wasser) sein.

Wachstum, Vermehrung und Stoffwech-
sel der pathogenen Mikroorganismen er-
folgen hauptsächlich bei pH-Werten zwi-
schen 4 und 10.

Hinsichtlich des verfügbaren freien Was-
sers sind für ein Wachstum der pathoge-
nen Mikroorganismen aw-Werte von min-
destens 0,86 nötig. Bei geringeren aw-
Werten ist kein Wachstum und damit ver-
bunden auch keine Stoffwechselaktivität
und Toxinbildung mehr vorhanden.

2.4.4.2 Futtermittel aus der Zuckerrü-
benverarbeitung
Rübenkleinteile und Press-Schnitzel

Während des Transports von Zuckerrü-
ben in den verarbeitenden Betrieb ent-
stehen Rübenbruchstücke. Diese werden
zusammen mit losen Blatt- und Kopfan-
teilen separiert und als Rübenkleinteile
abgegeben, deren TS-Gehalt je nach Ab-
pressungsintensität bei 10 – 20 % liegt.

Press-Schnitzel werden durch Abpressen
der bei der Extraktion erzeugten Schnit-
zel (Nass-Schnitzel) produziert. Während
der Extraktion werden die Schnitzel für
ca. 60 Minuten auf 65 – 75°C erhitzt, so
dass pathogene Bakterien und Schim-
melpilze, die in den Prozess gelangen,
abgetötet werden. Nach der Extraktion
werden die Nass-Schnitzel auf einen
Trockensubstanz-Gehalt von 20 – 25 %
abgepresst.

Aufgrund der vergleichsweise geringen
Trockensubstanzgehalte sollten Rüben-
kleinteile und Press-Schnitzel schnell
verfüttert werden.

Zur längeren Lagerung ist das Silieren
erforderlich. Eine gute Silagequalität wird
durch zügigen Transport der Rübenklein-
teile und Schnitzel, gutes Pressen und



20 EXPERTISE – MIKROBIOLOGISCHE ASPEKTE

Abdecken der Silagen gewährleistet. 
Beim Silieren entstehen unter Sauerstoff-
abschluss fermentative Bedingungen, bei 
denen sich sehr schnell Milchsäurebak-
terien durchsetzen. Diese Bakteriengrup-
pe ist in der Lage, die im Produkt ver-
bliebene Saccharose zu Milchsäure zu 
fermentieren, wodurch der pH-Wert auf 
unter 4 fällt. 

Aufgrund dieser pH-Wert Erniedrigung 
finden pathogene Keime wie Salmonella, 

Clostridium und Yersinia keine geeigne-
ten Wachstumsbedingungen mehr vor. 

Mit dem Verlassen der Fabrik gehen Rü-
benkleinteile und Press-Schnitzel in den 
Verantwortungsbereich des Viehhalters 
über. Dieser stellt durch eine optimale Si-
lierung und Einhaltung der Fütterungs-
empfehlungen sicher, dass sich während 
und auch nach der Silierung keine pa-
thogenen Mikroorganismen ansiedeln 
können. 

Melasseschnitzel, Trockenschnitzel  

Aus Press-Schnitzeln werden durch 
Trocknung und weitere Verarbeitungs-
schritte Trockenschnitzel oder Melasse-
schnitzel hergestellt. 

Die Trocknung erfolgt überwiegend über 
die Hochtemperatur- oder auch Trom-
meltrocknung genannte Verdunstungs-
trocknung sowie auch über Verdamp-
fungstrockner. 

Zur Erzeugung von Melasseschnitzel-
Pellets wird den Press-Schnitzeln bereits 
vor der Trocknung Melasse als Press-
hilfsmittel zugeführt. Bei der anschlie-
ßenden Trocknung erwärmt sich das in 
den Schnitzeln befindliche Wasser sehr 
schnell auf 90 – 100 °C und verdampft. 

Aufgrund der hohen Trocknungstempe-
raturen sind Trockenschnitzel und Me-
lasseschnitzel durchweg keimarme Pro-
dukte. 

Die Wasseraktivität (aw-Wert) dieser 
trockenen Futtermittel liegt bei 0,49 – 
0,56. Da der minimale aw-Wert, der das 
Wachstum pathogener Mikroorganismen 
wie Salmonella, E. coli oder Yersinia ge-
rade zulässt, bei 0,93 – 0,95 liegt, kann 
eine Belastung mit pathogenen Keimen 
ausgeschlossen werden [42]. 

Eine sachgerechte Lagerung gewährleis-
tet ferner, dass der TS-Gehalt erhalten 
bleibt und aufgrund des niedrigen aw-
Werts ein Wachstum pathogener Bakte-
rien oder Schimmelpilze nicht eintreten 
kann. 

PÓZVÁRI [38], KAMPHUES [39] und NAHM

[43] geben an, dass Futtermittel mit ei-
nem Trockensubstanzgehalt von � 86 % 
hinsichtlich des Wachstums von Mikro-
organismen als sicher eingestuft werden 
können. 

Melasse 

Die Herstellung von Melasse erfolgt in 
geschlossenen Systemen. Es werden 
verschiedene Verarbeitungsschritte – wie 
Extraktion und Safteindickung durch Ver-
dampfung – durchlaufen, die Einfluss auf 
die mikrobiologische Qualität haben. 

Während der Verdampfung werden dabei 
Temperaturen von > 100°C und pH-Wer-
te von � 8,4 erreicht, bei denen pathoge-
ne Mikroorganismen wie Salmonellen,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

und Pseudomonas aeruginosa nicht in 
der Lage sind, zu überleben [40]. 
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Melasse enthält ca. 78 % Trockensub-
stanz und ca. 48 % Zucker. Infolge des
hohen Trockensubstanz- und Zuckerge-
haltes sowie ihres hieraus resultierenden
hohen osmotischen Druckes sind unver-
dünnte Melassen gegen mikrobiologi-
schen Verderb sicher und deshalb gut la-
gerfähig [43].

2.4.5 Analysedaten

Die Analysen der verschiedenen Futter-
mittel aus der Zuckerrübenverarbeitung
zeigen durchgängig, dass der futtermittel-
rechtlich festgelegte Grenzwert für Afla-
toxin B1 stets unterschritten wurde [1],
[44].

Zudem werden im Rahmen des bran-
chenspezifischen QS-Prüfplans seit 2003
regelmäßig Salmonellenuntersuchungen
durchgeführt. Auch hier zeigen die Er-
gebnisse, dass – unabhängig vom Futter-
mittel – Salmonellen nicht nachweisbar
sind.

2.4.6 Fazit

Der gesamte Prozess der Zuckerher-
stellung erfolgt bei hohen pH-Werten
(Saftreinigung) und/oder hohen Tempe-
raturen (Extraktion, Saftreinigung, Ver-
dampfung und Trocknung).

Somit unterliegen auch die Futtermittel
aus der Zuckerrübenverarbeitung diesen
Prozessschritten, die ungünstige Bedin-
gungen für das Wachstum pathogener
oder mykotoxinbildender Mikroorganis-
men darstellen.

Den Hygienestatus dieser Futtermittel
stellen überdies die betriebsinternen Vor-
beugemaßnahmen, wie Anweisungen
zur Lagerhaltung, Maßnahmen zur
Schädlingsbekämpfung, Anforderungen
an den Transport von Zuckerrüben und
Futtermitteln aus Rüben sowie Vorgaben
zur Personal- und Produktionshygiene
sicher.

Die regelmäßig durchgeführten Untersu-
chungen bestätigen, dass in Futtermitteln
aus der Zuckerrübenverarbeitung Salmo-
nellen und Aflatoxin B1 nicht nachweisbar
sind.

Insgesamt kann festgehalten werden,
dass sich aus Futtermitteln der Zuckerrü-
benverarbeitung keine Gefahren für das
Tier direkt und für den Verbraucher indi-
rekt ergeben, die einer Lenkung im Sinne
des HACCP-Systems bedürfen.
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Die Arbeitsgruppe "HACCP-Konzept für 
Futtermittel" hat die grundsätzlich für die 
deutsche Zuckerindustrie in folgenden 
Bereichen einheitlich mögliche Beurtei-
lung potentieller Gefahren aus den Be-
reichen 
� Pflanzenschutzmittel,  
� Schwermetalle und Fluor,  
� PCB und Dioxine,  
� pathogene Mikroorganismen und 

Mykotoxine 
vorgenommen und die Ergebnisse in 
den vorgenannten Expertisen darge-
stellt. 

Diese Beurteilung stellt die Basis für die 
Unternehmen der Zuckerindustrie dar, 
um zu entscheiden, inwieweit diese po-
tentiellen Gefahren der Lenkung im Sin-
ne des HACCP-Systems bedürfen. 

Pflanzenschutzmittel

Über entsprechende Vereinbarungen mit 
den Landwirten, Beratung und Schlag-
dokumentation stellen die Unternehmen 
der Zuckerindustrie sicher, dass Pflan-
zenschutzmittel nur unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften angewandt 
und nicht in die Zuckerrübenverarbei-
tung eingebracht werden, um damit eine 
Gefährdung für Mensch oder Tier 
auszuschließen. 

Die durchgeführten Monitoring-Untersu-
chungen bestätigen, dass die Futtermit-
tel nicht mit Rückständen belastet sind. 

Schwermetalle und Fluor

sowie 

Dioxine und PCB

Die Expertisen und Daten bestätigen, 
dass über Rohstoffe, Hilfsstoffe und den 
Verarbeitungsprozess einschließlich der 
thermischen Trocknung keine Einträge 
an Schwermetallen und Fluor sowie Dio-
xinen und PCB in den aus Rüben er-
zeugten Futtermitteln resultieren, die die 
Gesundheit der damit gefütterten Tiere 
und letztlich des Menschen beeinträchti-
gen würden. 

Pathogene Mikroorganismen und Myko-

toxine

Der gesamte Prozess der Zuckerher-
stellung erfolgt bei hohen pH-Werten 
und/oder hohen Temperaturen. Somit 
unterliegen auch die Futtermittel aus der 
Zuckerrübenverarbeitung diesen Pro-
zessschritten, die ungünstige Bedingun-
gen für das Wachstum pathogener oder 
mykotoxinbildender Mikroorganismen 
darstellen. Den einwandfreien Hygiene-
status dieser Futtermittel stellen über-
dies die aufgezeigten betriebsinternen 
Vorbeugemaßnahmen sicher. 

Die regelmäßig durchgeführten Unter-
suchungen bestätigen, dass in Futter-
mitteln aus der Zuckerrübenverarbeitung 
Salmonellen und Aflatoxin B1 nicht nach-
weisbar sind. 

22
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Schlussfolgerung
Insgesamt kann festgehalten werden,
dass sich aus der Verwendung von Fut-
termitteln aus der Zuckerrübenverarbei-
tung keine Gefahren für das Tier direkt
und bzw. oder für den Verbraucher in-
direkt ergeben, die einer Lenkung im
Sinne des HACCP-Systems bedürfen.
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Unternehmen und Tochtergesellschaften

DANISCO Sugar GmbH
Zuckerfabrik Anklam
Bluthsluster Straße 24
17389 Anklam

Zuckerfabrik Jülich AG
Postfach 14 20
52409 Jülich

Nordzucker AG
Postfach 49 21
38039 Braunschweig

Pfeifer & Langen KG
Postfach 45 10 80
50885 Köln
und
Diamant-Zucker KG
An den Sieben Stücken
06420 Könnern

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Postfach 10 28 55
68028 Mannheim
und
Postfach 11 64
97195 Ochsenfurt

AMINO GmbH
An der Zucker-Raffinerie 10
38373 Frellstedt
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